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VERGLEICH IM STREIT UM DIE HINTERLASSENSCHAFT DES MELCHIOR
MEYER[VON RISCH? ]

"Weilen uunser [ der Stadt Zug ] Angehöriger Melcher Meyer aus der vog-

tey Rysch [ =Gangolfswil] 1 von dem Algüetigen Gott nach Seinem uner-
forschlichen Urthel aus disem Zeitlichen zue seinem Ewigen Gnaden be¬

ruf ft , undt aber Einige missverständtnuss zwüschent Ermelten Melcher
Seel , hinderlassne Eheliche Hausfrauw Maria Barbara So genambt Meyer

Hannsin [ =Meierhans ] undt danne hinderlassenen Rechtmässige Erben ut
nominatim Suo Loco videndum Erhoben undt Zwüstigkeit Erhäbt ; Jst heüt

in gägenwarth Ents gesetzten Herren undt andren Ehrlichen Leüthen di-

ser güetlich verglich Ergangen . Benambtlichen der offt Ermelten Haus-
fr . lauth ihres geliebten Ehemans Seel . Testament etc . Ermelte Erben

100 gl . geben , undt das an dise Jetz auflauffendte ohnkösten Sie Erben
den 2 theil , Hans Melcher Schreiber [ von Risch ] aber nahmens der

Kranckligenten Frauwen den 3ten Theill zahlen wellen undt Sol¬
len .

Hiermit bey undt mit wahren [ als Fürsprechen ] H . [ Stadt - und Amtsrat
Johann Jost ] Müller , H . [ Stadt - und Amtsrat Peter Karl ] Fry [ =Frei]

undt H . Obervogt [ von Gangolfswil , Karl Franz Frei ] , H . [ alt ] Obervogt

[von Hünenberg , Martin ] Ut [ t ] i [ n ] ger nahmens der Erben , undt Hans
Melcher Schreiber nahmens der Ehelichen Hausfr . . . . ^ " .

1 ) Gangolfswil war eine Vogtei der Stadt Zug.
2 ) s . auch AH 89/66
3 ) Der Rest ist blossmehr fragmentarisch und schwer lesbar ; er wird daher

als Abb . widergegeben:
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Konzept , vom Stadtschreiber [von Zug ] , Heinrich Damian Leonz Zurlauben
AH 89 , 106 - 107 - Blatt lOe"0, und 107 r  leer
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